
 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Kirchenvorstands betreffend die Teilrevision der Kirch-
gemeindeordnung (Anpassung an die revidierte Kirchenverfassung) 

Bekanntlich ist in der kirchlichen Volksabstimmung vom 29./30. April 2020 die 
totalrevidierte Kirchenverfassung angenommen und anschliessend nach der 
Bestätigung durch den Regierungsrat in Kraft getreten.  

Eine Reihe von Änderungen in der revidierten Verfassung betreffen auch die 
Kirchgemeinden und deren Ordnungen. Das macht nun eine Revision der Kirch-
gemeindeordnung der Münstergemeinde nötig.  

Zum kleinsten Teil geht es um ganze Paragraphen, die ersetzt oder neu einge-
führt werden müssen. So etwa der § 21 (Budgetplanung) und § 12 Abs.2 (Einsitz 
des Vertreters der diakonischen Mitarbeiter im Kirchenvorstand). Meistens geht 
es bloss um einzelne Sätze oder Satzteile. 

Die allermeisten der beantragten Änderungen ergeben sich im Übrigen zwingend 
aus der nun geltenden revidierten Kirchenverfassung und lassen deshalb kaum 
Spielraum. 

Der folgende Text gibt die vollständige Kirchgemeindeordnung wieder. Diejenigen 
Bestimmungen, die jetzt revidiert und neu gefasst werden, sind in diesem Text 
schwarz unterstrichen. Die so gekennzeichneten Änderungen werden jeweils an-
schliessend mit eingerücktem kursiv geschriebenem Text erläutert. Diese Erläu-
terungen werden nicht Teil der revidierten Kirchgemeindeordnung, sondern die-
nen nur in dieser Kirchgemeindeversammlung zur Erklärung und Begründung der 
beantragten Änderungen. Sie können aber später nötigenfalls zur Auslegung der 
betreffenden Bestimmungen dienlich sein. 

Gegenstand der hier unterbreiteten Revisionsvorlage sind nur diejenigen 
Bestimmungen der Kirchgemeindeordnung, für die Änderungen vorgesehen sind.  

Der Text der Kirchenverfassung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons 
Basel-Stadt findet sich im Internet: https://www.erk-bs.ch/rechtstext/IV+A 

Die gesamte Gesetzgebung der ERK BS: https://www.erk-bs.ch/rechtstexte 

Die bisherige Kirchgemeindeordnung der Münstergemeinde: https://www.erk-
bs.ch/rechtstext/IV+F+6 

 

Der Kirchenvorstand beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den im 
folgenden Text schwarz unterstrichenen Bestimmungen und Formulierun-
gen in der revidierten Fassung zuzustimmen. 
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KIRCHGEMEINDEORDNUNG DER MÜNSTERGEMEINDE 

VOM 21. Mai 2026 (vom Kirchenrat genehmigt am …2026) 

 

I. Bestand, Mitgliedschaft und Gliederung der Kirchgemeinde 

 

§ 1 

1Die Kirchgemeinde Münster ist ein Glied der Evangelisch-reformierten Kirche des Kan-
tons Basel-Stadt. Ihre Grundlage, Sendung und Bestimmung ist in den ersten beiden Arti-
keln der Kirchenverfassung festgelegt. 

2In der Kirchgemeinde sammeln sich die Kirchenglieder in gemeinsamer regelmässiger 
Feier des Gottesdienstes zum Hören auf Gottes Wort und zur Feier von Taufe und 
Abendmahl. Sie verpflichten sich zum Dienst untereinander und an anderen und finden 
sich auf vielfältige Art und Weise in einer sichtbaren Gemeinschaft. 

3Die Kirchgemeinde Münster ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts mit 
eigener Rechtspersönlichkeit. Ihr Sitz ist Basel. 

Der erste Absatz lautete bisher, dass die Kirchgemeinde "den in den §§ 1 und 
2 der Kirchenverfassung genannten Zweck" verfolge. Diese Bestimmungen 
der Kirchenverfassung enthalten aber nicht, wie etwa bei einer Aktiengesell-
schaft, einen "Zweck" der Kirche, sondern nennen ihre Grundlage, Sendung 
und Bestimmung, die als ein Ganzes bildende Merkmale ihr Wesen als Kirche 
bedingen. Das ist eine Aussage zu ihrem Glaubensgrund und zu ihrer Ver-
pflichtung durch das Gebot des Herrn der Kirche. Deshalb nun die Anlehnung 
an den Wortlaut der Kirchenverfassung. 

 

§ 2 

1Das Gebiet der Kirchgemeinde Münster ist im Anhang I Ziff. 1 der Organisationsordnung 
der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Basel-Stadt festgelegt. Diese lautet wie 
folgt: Die Grenze der Kirchgemeinde Münster wird gebildet durch die Kantonsgrenze von 
der Einmündung der Birs in den Rhein an bis zur Münchensteinerstrasse, durch deren Mitte 
bis zur Münchensteinerbrücke, folgt alsdann dem Nordrand der Bahngrundstücke, zieht 
sich durch die Mitte des Centralbahnplatzes, des Aeschengrabens, der Aeschenvorstadt, 
des Steinenbergs über den Barfüsserplatz, folgt von dort an dem unterirdischen Bett des 
Birsigs bis zum Marktplatz und führt durch die Mitte der Eisengasse bis zur Mittleren 
Rheinbrücke und von dort an dem linken Rheinufer entlang aufwärts bis zur Einmündung 
der Birs. 

2Die Kirchgemeinde gliedert sich gemäss § 80 der Kirchenverfassung in die drei Gemein-
deteile Münster, St. Jakob und Gellert. Die drei Gemeindeteile umfassen die im Anhang 
dieser Kirchgemeindeordnung umschriebenen Gebiete. 

In den drei Gemeindeteilen werden regelmässig Gemeindegottesdienste gefeiert, so na-
mentlich im Münster, in der St. Jakobskirche und in der Gellertkirche. 

Absatz 2: Anpassung der Paragraphenziffer an die revidierte Verfassung.  
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§ 3 

1Mitglieder der Kirchgemeinde Münster sind alle Mitglieder der Kantonalkirche, die im Ge-
biet der Kirchgemeinde wohnen und nicht schriftlich erklärt haben, einer anderen Kirch-
gemeinde angehören zu wollen. 

2Mitglieder der Kantonalkirche, welche im Gebiet einer anderen Kirchgemeinde wohnen, 
sowie Glieder einer für die externe Mitgliedschaft anerkannten ausserkantonalen Kirche 
können mit schriftlicher Erklärung Mitglieder der Kirchgemeinde Münster werden. Die 
Erklärung ist der Kirchenverwaltung abzugeben. Sie gilt auch bei einem späteren Woh-
nungswechsel innerhalb des Kantons unverändert weiter. 

3Im Übrigen richtet sich der Erwerb und der Verlust der Mitgliedschaft nach kantonalkirch-
lichem Recht. 

4Ein Mitglied der Münstergemeinde gehört zum Gemeindeteil, in dessen Bereich es 
wohnt. Es kann sich jedoch bei einem anderen Gemeindeteil einschreiben. Gemeinde-
glieder, die ausserhalb der Münstergemeinde wohnen, schreiben sich bei einem der drei 
Gemeindeteile ein. 

In Absatz 2 sind zusätzlich die sogenannten externen Mitglieder gemäss § 10 
der Kirchenverfassung erwähnt. Das sind Angehörige einer evangelisch-
reformierten Kirche ausserhalb von Basel-Stadt, mit der die ERK BS eine ent-
sprechende Vereinbarung hat. Für das Stimm- und Wahlrecht gelten analog 
die Bestimmungen für im Kanton zugezogene Mitglieder: Das aktive Stimm- 
und Wahlrecht in der Kirchgemeindeversammlung und an der Urne erwerben 
sie nach Ablauf von drei Monaten nach Anmeldung bei der Kirchenverwaltung, 
das passive Wahlrecht bereits mit der Anmeldung bei der Kirchenverwaltung.  

 

II. Organisation der Kirchgemeinde 

 

1. Allgemeines 

 

§ 4 

Die Organe der Kirchgemeinde sind die Gesamtheit der Stimmberechtigten, die Kirch-
gemeindeversammlung, der Kirchenvorstand, die Gemeindeteil-Ausschüsse, die Wahl-
vorbereitungskommission und, sofern die Rechnung der Gemeinde nicht in der Verant-
wortung der Kirchenverwaltung geführt wird, die Revisionsstelle. 

Die revidierte Kirchenverfassung (§ 95) eröffnet die Möglichkeit, dass die 
Kirchgemeinde ihre Rechnung nicht in eigener Verantwortung führt, sondern 
der Kirchenverwaltung überträgt. Macht der Kirchenvorstand (vgl. hiernach 
§ 15 Abs. 1 lit. c) von dieser Möglichkeit Gebrauch, so erfolgt nach der zwin-
genden Bestimmung der Kirchenverfassung (§ 95 Abs. 3) die Revision nicht 
durch einen von der Kirchgemeindeversammlung gewählten Revisor, sondern 
"durch die vom Kirchenrat beauftragte Revisionsstelle". Macht der Kirchen-
vorstand von der Möglichkeit nicht Gebrauch und führt die Kirchgemeinde die 
Rechnung in eigener Verantwortung, so muss sie eine eigene Revisionsstelle 
haben. 
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2. Die Gesamtheit der Stimmberechtigten 

 

§ 5 

1Die Gesamtheit der Stimmberechtigten besteht gemäss den Bestimmungen der Kirchen-
verfassung aus allen Mitgliedern der Kirchgemeinde, welche das 16. Altersjahr zurück-
gelegt haben. Von ausserhalb des Kantons zugezogene Mitglieder erhalten das Stimm-
recht nach dreimonatigem Aufenthalt im Kanton, externe Mitglieder drei Monate nach 
ihrer Anmeldung bei der Kirchenverwaltung. 

2Die Stimmberechtigten als Gesamtheit üben ihr Stimmrecht gemäss den kantonalkirchli-
chen Verfahrensvorschriften per Briefpost oder an der Urne aus. 

Berichtigung der Bezugnahme auf die Kirchenverfassung und Erwähnung der 
externen Mitglieder (vgl. Erläuterung zu § 3 hiervor) 

 

§ 6 

1Endgültige Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung, die weder persönlicher noch 
dringlicher Natur sind, werden in der vom Kirchenrat angeordneten Form publiziert.  

2Sie sind der Gesamtheit der stimmberechtigten Gemeindemitglieder zur Annahme oder 
Verwerfung vorzulegen, wenn es innert 30 Tagen seit der Publikation die vom Kirchenrat 
durch Reglement festgelegte Mindestzahl von stimmberechtigten Gemeindemitgliedern 
unterschriftlich verlangt.  

 

 

3. Die Kirchgemeindeversammlung 

 

§ 7 

1Die Kirchgemeindeversammlung besteht aus den stimmberechtigten Mitgliedern der 
Kirchgemeinde; sie ist öffentlich. Sie erledigt diejenigen Sach- und Wahlgeschäfte, die ihr 
durch eine Rechtsvorschrift oder durch einen Antrag des Kirchenvorstandes zur Behand-
lung zugewiesen werden. 

Die aus der Politik entlehnte Formulierung, wonach die Kirchgemeinde-
versammlung das "gesetzgebende Organ" der Kirchgemeinde sei, ist ersetzt 
durch diejenige der Kirchenverfassung. Die Kirchgemeindeversammlung hat 
lediglich einen beschränkten Spielraum für gewisse statutarische Varianten, 
im Rahmen der von der Verfassung und der von der Synode erlassenen kirch-
lichen Gesetzgebung.  

2Die Kirchgemeindeversammlung ist zuständig für die Behandlung der folgenden Sach-
geschäfte: 

a. Sie erlässt die Kirchgemeindeordnung unter Vorbehalt der Genehmigung durch den 
Kirchenrat gemäss § 87 Abs. 2 lit. a der Kirchenverfassung und legt die Gemeinde-
teile fest. Diese werden im Anhang 1 dieser Kirchgemeindeordnung festgehalten. 

b. Sie behandelt die ihr vom Kirchenvorstand unterbreiteten Gegenstände.  
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Bisher bezog sich dieser Abschnitt nur auf Fragen des Gottesdienstes und zi-
tierte dazu die entsprechende Bestimmung der vorigen Kirchenverfassung. In 
der revidierten Kirchenverfassung ist die Bestimmung allgemeiner gefasst und 
wird deshalb hier wörtlich aufgenommen. Entsprechend kann der bisherige 
Absatz 3 ("Die Kirchgemeindeversammlung behandelt weitere Fragen des 
kirchlichen Lebens."), der dasselbe sagte, wegfallen. In der Münstergemeinde 
sind die vom Kirchenvorstand allenfalls zu regelnden Bestimmungen für die 
Einrichtung des Gottesdienstes an die Gemeindeteilausschüsse delegiert (Vgl. 
Anhang des Organisationsreglements Nr. 5 "Kirchliches").  

c. Sie nimmt den Bericht der Revisionsstelle entgegen und genehmigt den Jahresbericht 
und die Jahresrechnung des Kirchenvorstandes. 

d. Sie entscheidet auf Antrag des Kirchenvorstandes über Ausgaben, welche den in § 
22 dieser Kirchgemeindeordnung genannten Betrag übersteigen. 

e. Sie fällt im Rahmen der kantonalkirchlichen Ordnung und gemäss § 28 dieser Kirch-
gemeindeordnung alle wichtigen und grundlegenden Entscheidungen betreffend Ge-
brauch, Vermietung und bauliche Veränderung von Gebäuden und beschliesst die er-
forderlichen Anträge an die kantonalkirchlichen Behörden. 

f. Sie ist zuständig für die Antragstellung an die Synode betreffend Teilung der Kirch-
gemeinde oder Vereinigung derselben mit einer anderen Kirchgemeinde. 

g. Sie beschliesst über Initiativen gemäss § 25 der Kirchenverfassung. 

h. Sie nimmt die Informationen des Kirchenvorstands zum Verlauf des Planungs-

prozesses entgegen und kann dem Kirchenvorstand dazu in Form einer Resolution 

Anregungen für die weitere Anliegen der Kirchgemeinde im Planungsprozess geben. 

Die bisherige lit. c (Zuständigkeit für die Anträge an die kantonalkirchlichen 
Behörden betreffend Planungsbudgets) muss gemäss der Neuordnung des 
Planungsprozesses gemäss der revidierten Verfassung wegfallen. Die nun 
während der ganzen Legislatur gemeinsam mit den Delegationen der Kirch-
gemeinden jeweils für einen Planungszeitraum von vier Jahren vom Kirchenrat 
festgelegte Planung sieht keine jährliche Antragsstellung mehr vor. Die Ver-
tretung der Gemeinde im Planungsprozess, die schon bisher, und vor allem in 
den letzten sechs Jahren gezwungenermassen beim Kirchenvorstand lag, 
muss, um keine Unsicherheiten bezüglich der Kompetenzen zu schaffen, nicht 
nur faktisch sondern auch rechtlich beim Kirchenvorstand und in seiner Ver-
antwortung liegen. Die statt der bisherigen lit. c nun neu eingefügte lit. h 
sieht vor, dass der Kirchenvorstand die Kirchgemeindeversammlung über den 
Verlauf des Planungsprozesses und seine Massnahmen informiert. Die Kirch-
gemeindeversammlung kann, wenn sie dem Kirchenvorstand ein wesentliches 
Anliegen für die Planung auftragen will, dies mit einer Resolution umsetzen 
(das ist ein Beschluss ohne unmittelbare Rechtswirkung), mit welcher sie dem 
Kirchenvorstand ihre Vorstellung und ihren artikulierten Wunsch für die weite-
re Planung mitgibt, und die dieser hierauf nach bestem Vermögen in den Pla-
nungsprozess einbringen und auch als  wesentliches Anliegen der Gemeinde 
in den Verhandlungen mit dem Kirchenrat und den anderen Kirchgemeinden 
argumentativ einsetzen kann. Vgl. zum Thema Budgetierung und Planung 
auch § 21 hiernach und dessen Erläuterung. 

 

3Die Kirchgemeindeversammlung wählt nach den Bestimmungen der kirchlichen Gesetz-
gebung im Majorzverfahren: 
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a. die Mitglieder des Kirchenvorstands (die Ältesten) neben den Gemeindepfarrern 

und Gemeindepfarrerinnen unter Berücksichtigung von § 12 Abs. 1 lit. a  

b. die Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen 

c. die im Wahlkreis der Kirchgemeinde zu wählenden Mitglieder der Synode 

d. drei Mitglieder der Wahlvorbereitungskommission 

e. die Revisionsstelle, sofern die Rechnung von der Kirchgemeinde in eigener Ver-

antwortung geführt wird 

f. gegebenfalls die Pfarrwahlkommission 

Zu lit.e: vgl. hiervor die Erläuterung zu § 4. 

4 Die Kirchgemeindeversammlung entscheidet über das Vorgehen bei Pfarrwahlen und 
über die Einsetzung des mit der Vorbereitung einer Pfarrwahl beauftragten Organs 
(Pfarrwahlkommission, Kirchenvorstand oder vom Kirchenvorstand eingesetzte Kommis-
sion) und erteilt die erforderlichen Aufträge; sie genehmigt den Bericht der Pfarrwahl-
kommission bzw. des mit der Vorbereitung einer Pfarrwahl betrauten Organs. 

5Wählbar in den Kirchenvorstand und die Wahlvorbereitungskommission sind ungeachtet 
der Dauer ihres Aufenthalts im Kanton oder der Dauer ihrer externen Mitgliedschaft alle 
getauften und handlungsfähigen Gemeindemitglieder, die das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben. 

6Wählbar in die Synode sind alle getauften und handlungsfähigen Mitglieder der Kanto-
nalkirche nach Vollendung des 18. Altersjahres ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der 
Kirchgemeinde Münster und der Dauer ihres Aufenthalts im Kanton oder der Dauer ihrer 
externen Mitgliedschaft. 

Vgl. die Erläuterung zu § 3 Abs 2 hiervor. 

7Die kirchliche Gesetzgebung regelt die Wahlfähigkeit ins pastorale und ins diakonische 
Amt.  

 

§ 8 
1Fünf oder mehr Mitglieder der Kirchgemeinde können dem Kirchenvorstand zuhanden 
der Kirchgemeindeversammlung ein Postulat zur Prüfung und Berichterstattung einrei-
chen, sofern es ein Geschäft betrifft, das in die Zuständigkeit der Kirchgemeindever-
sammlung fällt. 

2Das Postulat ist in der nächsten Kirchgemeindeversammlung zu traktandieren. 

3Der Kirchenvorstand nimmt zum Eintreten auf das Postulat Stellung. Beschliesst die 
Kirchgemeindeversammlung, auf das Postulat einzutreten, so überweist sie es an den 
Kirchenvorstand oder ein anderes gewähltes Organ der Kirchgemeinde zur Prüfung und 
zur Berichterstattung an einer nächsten Kirchgemeindeversammlung. 
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§ 9 

1Die ordentliche Kirchgemeindeversammlung findet jedes Jahr an einem vom Kirchenvor-
stand festgelegten Datum, spätestens aber vor Ende Mai, statt, wobei mindestens die Ent-
gegennahme des Berichts der Revisionsstelle und Genehmigung des Jahresberichts sowie 
die Jahresrechnung des Kirchenvorstandes zu behandeln sind. 

Weggefallen ist die Bestimmung der obligatorischen Behandlung der Anträge 
für das Planungsbudget. 

2Der Kirchenvorstand beruft eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung ein, so 
oft die Geschäfte dies erfordern oder wenn mindestens 75 gemäss § 5 Abs. 1 dieser 
Kirchgemeindeordnung stimmberechtigte Mitglieder der Kirchgemeinde mit ihrer Unter-
schrift die Behandlung eines konkreten Geschäfts, das in die Zuständigkeit der Kirch-
gemeindeversammlung fällt, oder die Behandlung eines Postulats gemäss § 8 dieser 
Kirchgemeindeordnung an einer Kirchgemeindeversammlung verlangen. 

 

§ 10 

1Die Kirchgemeindeversammlung ist öffentlich. Ton- und Bildaufnahmen in der Kirch-
gemeindeversammlung bedürfen der Zustimmung des bzw. der Vorsitzenden. 

2Die kirchliche Gesetzgebung regelt Einberufung, Verfahren, Beschlussfassung sowie alle 
weiteren Fragen der Geschäftsordnung der Kirchgemeindeversammlung mit Einschluss 
des Dringlichkeitsrechts und der Wahl und Abstimmungsbeschwerden.  

3Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens 75 Stimmberechtigte anwesend 
sind. 

 

4. Der Kirchenvorstand 

 

a) Der Kirchenvorstand als Gesamtbehörde 

 

§ 11 

1Der Kirchenvorstand leitet und verwaltet die Kirchgemeinde als Kollegialbehörde. Er ver-
tritt die Kirchgemeinde nach innen und aussen.  

2Die Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen, die anderen im Gemeindedienst täti-
gen Pfarrer und Pfarrerinnen, die Sozialdiakone und Sozialdiakoninnen sowie alle anderen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind an die Beschlüsse des Kirchenvorstandes gebunden 
und ihm für ihre Amtsführung verantwortlich. 

 

§ 12 

1Dem Kirchenvorstand gehören mit Stimmrecht an: 

a) die auf Antrag des Kirchenvorstandes vom Kirchenrat festgesetzte Anzahl von Mit-
gliedern der Kirchgemeinde (die Ältesten), die von der Kirchgemeindeversammlung 
auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt worden sind. Der Kirchenvorstand stellt 
seinen Antrag so, dass die drei Gemeindeteil-Ausschüsse womöglich mit gleich vielen 
Ältesten besetzt werden können. 
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b) von Amtes wegen die als Mitglieder des Kirchenvorstands gemäss § 102 der Kirchen-
verfassung bestimmten Gemeindepfarrer oder Gemeindepfarrerinnen. 

2Sind im Dienst der Kirchgemeinde ein oder mehrere Sozialdiakone oder Sozialdiakonin-
nen in einer auf die Dauer von mehr als zwei Jahren bestehenden mindestens halbzeitli-
chen Anstellung, so gehört einer oder eine von ihnen dem Kirchenvorstand mit Stimm-
recht an. Sind es mehrere, die für diese Vertretung in Frage kommen, so bezeichnet der 
Kirchenrat nach Anhörung des Kirchenvorstands, wer von ihnen diesem angehören soll.  

3Die sozialdiakonischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen können im Übrigen zu Sitzun-
gen des Kirchenvorstands oder der Gemeindeteilausschüsse mit Geschäften, die ihre Ar-
beit betreffen, eingeladen werden. Sie haben zu diesen Geschäften beratende Stimme. 
Der Kirchenvorstand kann zur Beratung weitere Personen beiziehen, welche aber kein 
Stimmrecht ausüben können. 

4Auf Begehren eines Mitgliedes des Kirchenvorstandes verlassen die nicht stimmberech-
tigten sozialdiakonischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sowie die anderen gemäss 
Absatz 3 zur Beratung beigezogenen Personen für die abschliessende Beratung und für 
die Beschlussfassung die Sitzung. 

Abs 1 lit b berücksichtigt die Bestimmungen von § 91 Abs. 1 lit. b und § 102 
der Kirchenverfassung, wonach nicht mehr alle Gemeindepfarrer und Gemein-
depfarrerinnen, wenn es deren mehrere in einer Gemeinde hat, dem Kirchen-
vorstand von Amtes wegen angehören, sondern dass der Kirchenrat nach An-
hörung des Kirchenvorstands bestimmt, wer von ihnen dem Kirchenvorstand 
angehören soll. Für die Münstergemeinde wird es wünschbar bleiben, dass für 
jeden Gemeindeteil ein Gemeindepfarrer, eine Gemeindepfarrerin, dem Kir-
chenvorstand und damit auch dem entsprechenden Gemeindeteilausschuss 
angehören kann. 

Absatz 2 ordnet neu gemäss § 92 der Kirchenverfassung die Vertretung des 
diakonischen Diensts im Kirchenvorstand. Der Diakon oder die Diakonin, die 
als Vertretung des sozialdiakonischen Diensts im Kirchenvorstand mit Stimm-
recht Einsitz nimmt, ist nicht Presbyter (Ältester, Älteste), sondern steht ne-
ben den Vertretern der anderen kirchlichen Ämter (pasteurs, anciens, 
docteurs) als Vertreter des diakonischen Amts (diacres) und wird deshalb in 
der vom Kirchenrat auf Antrag des Kirchenvorstands bestimmten Zahl der von 
der Kirchgemeindeversammlung zu wählenden Ältesten nicht mitgezählt. Er 
oder sie kommt somit zu den bisher zwölf von der Kirchgemeindeversamm-
lung zu wählenden Kirchenvorstandsmitgliedern als dreizehntes Vorstands-
mitglied hinzu. Diese Sonderstellung ergibt sich auch daraus, dass er oder sie 
nicht von der Kirchgemeindeversammlung gewählt (oder auch nur bestätigt) 
wird, sondern den Einsitz im Kirchenvorstand nimmt aufgrund der Eigenschaft 
als Sozialdiakon, der Anstellungsdauer und des Umfangs der Anstellung so-
wie, wenn mehrere Personen für die Vertretung qualifizieren, aufgrund der 
Beauftragung durch den Kirchenrat.  

Der Absatz 3 ist entsprechend redaktionell angepasst, aber inhaltlich nicht 
verändert worden. 

 

§ 13 

1Für die Wahl der Ältesten bildet die gesamte Kirchgemeinde einen einzigen Wahlkreis. 

2Die Wahl erfolgt im Majorzverfahren nach den Bestimmungen der Wahlordnung. 
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§ 14 

1Der Kirchenvorstand konstituiert sich selbst. Insbesondere bestimmt er aus dem Kreis 
seiner Mitglieder einen Präsidenten oder eine Präsidentin, ein oder zwei Mitglieder für das 
Vizepräsidium sowie einen Sekretär oder eine Sekretärin; alle diese Personen führen für 
die Kirchgemeinde Kollektivunterschrift zu zweien. 

2Der Kirchenvorstand kann weitere Zeichnungsberechtigte ernennen. Er kann auch Ein-
zelpersonen die Verfügungsbefugnis über Bankkonten und Wertschriftendepots erteilen. 

3Der Kirchenvorstand ordnet in einem Organisationsreglement die Konstituierung, Be-
schlussfassung sowie Aufgaben und Befugnisse des Kirchenvorstandes als Gesamtbehör-
de, der Ausschüsse der drei Gemeindeteile und des Präsidialausschusses. Die Zuständig-
keiten sowie die Wahl- und Entscheidungsbefugnisse der Kirchgemeindeversammlung 
werden durch das Organisationsreglement nicht berührt. 

4Der Kirchenvorstand wird von seinem Präsidenten oder seiner Präsidentin einberufen, so 
oft es die Geschäfte erfordern, oder wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder 
dies verlangen. Der Kirchenvorstand ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist. Für die Einberufung und die Beschlussfähigkeit der 
Ausschüsse gilt dasselbe. 

5Die kirchliche Gesetzgebung regelt die Geschäftsordnung des Kirchenvorstandes unter 
Einschluss des Auskunftsrechts und der Vertraulichkeit. 

6Zirkulationsbeschlüsse sind möglich, wenn kein Mitglied gegen die Beschlussfassung auf 
dem Zirkulationsweg Einspruch erhebt. Es entscheidet dann die Stimmenmehrheit, wobei 
Enthaltungen bzw. nicht rechtzeitig eingegangene Stimmen nicht mitgezählt werden. 
Zirkulationsbeschlüsse sind in der folgenden Kirchenvorstandssitzung zu protokollieren. 

 

§ 15 

1Der Kirchenvorstand hat alle zur Leitung und Verwaltung der Kirchgemeinde gehörenden 
Befugnisse, soweit sie nicht in die ausschliessliche Zuständigkeit eines anderen Gemein-
deorgans fallen. Dabei hat er die folgenden nicht delegierbaren Aufgaben und Befugnis-
se: 

a. Er beruft gemäss dieser Kirchgemeindeordnung die Kirchgemeindeversammlung ein, 
bereitet deren Geschäfte vor, unterbreitet ihr den Jahresbericht und die Jahresrech-
nung und informiert sie über das von ihm erstellte und verantwortete Budget. 

Da die Planung gemäss der revidierten Kirchenverfassung in die Zuständigkeit 
des Kirchenrats fällt und die Vertretungen der Kirchgemeinden bloss beratend 
bei deren Entstehung  mitwirken (vgl. vorne die Erläuterung zu § 7 Absatz 2 
lit. h), entfällt der bisherige letzte Teil der lit. a bisherige Fassung ("und stellt 
die seiner Planung entsprechenden Anträge").  

b. Er erstellt das Jahresbudget und ist verantwortlich für die vorausschauende Beurtei-
lung von Bedarf, Verfügbarkeit und Einsatz personeller, finanzieller und infrastruktu-
reller Mittel. 

c. Er sorgt für die Einhaltung der Vorschriften über den Finanzhaushalt und nimmt die 
ihm in den §§ 20ff. dieser Kirchgemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben und Fi-
nanzbefugnisse wahr. Er ist befugt, die Verantwortung für die Führung der Rechnung 
der Kirchenverwaltung zu übertragen. 
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d. Er bestimmt aus seiner Mitte drei Mitglieder der Wahlvorbereitungskommission. Unter 
Berücksichtigung der von der Kirchgemeindeversammlung in die Wahlvorbereitungs-
kommission gewählten Mitglieder achtet er darauf, dass die drei Gemeindeteile in der 
Kommission vertreten sind. 

e. Er bestimmt Delegierte für die verschiedenen Vereine, Stiftungen und Projekte. Die 
Delegierten sorgen für die Einhaltung der in der Gemeindeordnung festgehaltenen 
Vorschriften und informieren den Kirchenvorstand über das Geschehen in den 
Vereinen, Stiftungen und Projekten. 

 Dies setzt voraus, dass in den Statuten der betreffenden Vereine und Stiftungen 
solche Delegationen oder Vertretungen durch den Kirchenvorstand vorgesehen sind 
(vgl. hiernach die Erläuterungen zu § 21). 

f. Er informiert die Gemeindeglieder über wichtige Vorhaben und Entscheidungen; dies 
kann durch Publikationen im Kirchenboten oder im Gemeindebrief erfolgen oder im 
Rahmen einer Kirchgemeindeversammlung. 

g. Er beschliesst über die Ergreifung des fakultativen Referendums gegen Erlasse und 
Beschlüsse der Synode sowie von Initiativen zusammen mit einem oder mehreren 
anderen Kirchenvorständen gemäss §§ 23 und 24 der Kirchenverfassung. 

In lit. c ist neu ausdrücklich die Befugnis des Kirchenvorstands vermerkt, die 
Rechnungsführung gemäss der in § 95 der Kirchenverfassung vorausgesetz-
ten Option an die Kirchenverwaltung zu übertragen. Macht er von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch, so erfolgt auch die Revision durch die vom Kirchenrat 
beauftragte und nicht durch eine von der Kirchgemeindeversammlung 
gewählte Revisionsstelle.  

2Der Kirchenvorstand hat ferner namentlich die folgenden Aufgaben und Befugnisse, 
insoweit er sie nicht gemäss den Bestimmungen des Organisationsreglements an die 
Gemeindeteil-Ausschüsse delegiert: 

a. Er sorgt für den Gottesdienst gemäss den Bestimmungen der Gottesdienstordnung 
und genehmigt auf Antrag der Pfarrer und Pfarrerinnen die Predigtpläne. 

b. Er bestimmt die Zwecke der den Kirchgemeinden überlassenen Kollekten. 

c. Er setzt die für das Gemeindeleben aller Gemeindeteile verbindlichen Schwerpunkte 
fest. Er greift ordnend ein, wenn Projekte zeitlich, örtlich oder personell andere 
Gemeindeteile tangieren. 

d. Er verwaltet das Vermögen der Kirchgemeinde und fällt selbstständig alle im Zusam-
menhang mit der Vermögensanlage erforderlichen Entscheidungen. Er beachtet dabei 
die kantonalkirchlichen Richtlinien. Vorbehalten bleiben die Vorschriften über die 
Gebäudeverwaltung gemäss den §§ 28ff. dieser Kirchgemeindeordnung. 

e. Er sorgt für die Einhaltung der Vorschriften der Personalordnung und nimmt die ihm 
in §§ 23ff. dieser Kirchgemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben und Kompetenzen 
wahr. Gemäss § 18 Abs. 3 dieser Kirchgemeindeordnung lädt er alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Kirchgemeinde zu einem Treffen ein. 

f. Er ist verantwortlich für die Personalsuche und Wahl der angestellten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sowie für die Personalführung und Personalentwicklung. Er bereitet 
das Wahlverfahren für Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen gemäss der Wahl- 
und Amtsordnung vor. Er hat gegenüber dem Kirchenrat das Vorschlagsrecht für die 
Anstellung aller weiteren in der Kirchgemeinde tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen (namentlich im Sigristen-, Gastgeber-, sozialdiakonischen und Organisten-
Dienst) sowie für die Pfarrer und Pfarrerinnen im Gemeindedienst. Er nimmt ferner 
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Stellung zu den vom Kirchenrat vorgesehenen Versetzungen, soweit sie Pfarrer und 
Pfarrerinnen oder andere in der Gemeinde tätige oder für eine Tätigkeit in der 
Gemeinde bestimmte Angestellte betreffen.  

g. Er überwacht den Zustand der der Kirchgemeinde zum Gebrauch überlassenen 
Kirchen und anderen Gebäude und entscheidet über deren Benutzung gemäss den 
Bestimmungen der kirchlichen Gesetzgebung, insoweit diese Befugnis nicht den 
Gemeindepfarrern und Gemeindepfarrerinnen übertragen ist, und bestellt die 
Hauskommissionen. 

 

b) Die Gemeindeteil-Ausschüsse des Kirchenvorstands 

 

§ 15bis 

1In Anwendung von § 68 der Kirchenverfassung und von § 49 Abs. 4 der Organisations-
ordnung bildet der Kirchenvorstand aus seiner Mitte für die drei Gemeindeteile Münster, 
Gellert und St. Jakob je einen Gemeindeteil-Ausschuss und delegiert in diese die sich 
zum betreffenden Gemeindeteil zählenden Ältesten. Die für den Gottesdienststandort der 
Gemeindeteile gewählten Gemeindepfarrer bzw. Gemeindepfarrerinnen gehören dem 
Ausschuss ihres Gemeindeteils von Amtes wegen an. 

2Gemäss der im Organisationsreglement im Einzelnen festgelegten Verteilung der Ent-
scheid- und Antragsbefugnisse betraut der Kirchenvorstand diese Ausschüsse mit der 
Verwaltung und Leitung ihres Gemeindeteils, insbesondere für das gottesdienstliche 
Leben, den Einsatz und die Leitung der festangestellten und freiwilligen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sowie für die Benutzung ihrer Kirchen und übrigen Gebäude. Er ermäch-
tigt sie, die dabei anfallenden Entscheidungen zu treffen und überträgt ihnen, im Rahmen 
der Bestimmungen der Finanzhaushaltungsordnung und der Ausgabenkompetenzen die-
ser Kirchgemeindeordnung die Verwaltung und Verfügung über die hierfür erforderlichen 
finanziellen Mittel. 

3Zum Zweck der Koordination der Arbeit der Gemeindeteil-Ausschüsse bestimmt der 
Kirchenvorstand aus seiner Mitte einen Präsidialausschuss; dieser setzt sich aus dem 
Präsidenten oder der Präsidentin des Kirchenvorstandes und zwei weiteren Mitgliedern 
des Kirchenvorstandes zusammen, wobei jeder Gemeindeteil-Ausschuss vertreten sein 
muss. 

 

5. Wahlvorbereitungskommission 

 

§ 16 

1Die Wahlvorbereitungskommission hat die Aufgabe, während ihrer ganzen Amtszeit, 
insbesondere bei der Vorbereitung von Wahlen und Ersatzwahlen in die Synode und den 
Kirchenvorstand, die Kandidaturen zu sammeln und sie zu prüfen, indem sie die Wähl-
barkeit abklärt, wesentliche Angaben zur Person der Kandidaten und Kandidatinnen auf-
nimmt, sich ihre Bereitschaft, ein auf sie fallendes Amt anzunehmen, schriftlich bestäti-
gen lässt und ihnen Gelegenheit gibt, zu ihrem Engagement in der Kirche und den von 
ihnen bevorzugten Tätigkeitsbereichen Angaben zu machen.  

2Die Wahlvorbereitungskommission sorgt dafür, dass durch die vorgeschlagenen Kandi-
daten oder Kandidatinnen die drei Gemeindeteile und nach Möglichkeit die erforderlichen 
Qualifikationen angemessen vertreten sind. Sie unterbreitet der Kirchgemeindeversamm-
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lung Bericht und Antrag und begründet ihre Vorschläge hinsichtlich der persönlichen und 
fachlichen Qualifikation der Kandidaten und Kandidatinnen und der Ausgewogenheit des 
Vorschlags. 

3Die Wahlvorbereitungskommission besteht aus sechs Mitgliedern, von denen drei von 
der Kirchgemeindeversammlung im Majorzverfahren gewählt und drei vom Kirchenvor-
stand aus seiner Mitte bestimmt werden. 

4Die Wahlvorbereitungskommission wird jeweils nach den Gesamterneuerungswahlen der 
Synode und des Kirchenvorstandes für deren ganze neue Amtszeit gewählt. 

5Die kirchliche Gesetzgebung regelt das Nähere. 

Nach der revidierten Kirchenverfassung wäre die Zahl sechs für die Wahlvor-
bereitungskommissionen nicht mehr zwingend. Eine Kirchgemeinde kann in 
ihrer Kirchgemeindeordnung auch eine höhere oder niedrigere Zahl vorsehen. 
Für die Münstergemeinde ist die bisherige Zusammensetzung mit sechs Mit-
gliedern weiterhin sinnvoll und, solange die Gemeindeteile bestehen, auch 
unumgänglich. Eine Erhöhung der Zahl steht wohl nicht zur Diskussion.  

Die Mitglieder der Wahlvorbereitungskommission, die von der Kirchgemeinde-
versammlung zu wählen sind, müssen nach dem für die Wahl der Synodalen 
und der Kirchenvorstandsmitglieder geltenden Bestimmungen von der Wahl-
vorbereitungskommission selbst gesucht und vorgeschlagen und dann nach 
demselben Verfahren gewählt werden. Dies setzt die Wahlordnung (Gesetzes-
sammlung IV B 3) so voraus, wie aus der Überschrift von deren Titel II her-
vorgeht ("II. Wahlen in die Synode, in die Kirchenvorstände und die Wahlvor-
bereitungskommissionen"). 

 

6. Die Revisionsstelle 

 

§ 17 

1 Sofern der Kirchenvorstand die Rechnung der Kirchgemeinde in eigener Verantwortung 
führt und nicht an die Kirchenverwaltung überträgt, wählt die Kirchgemeindeversamm-
lung eine Revisionsstelle aus einem oder mehreren Revisoren, welche natürliche oder 
juristische Personen sein können, und, wenn als Revisoren natürliche Personen gewählt 
werden, einen Suppleanten oder eine Suppleantin. Ihre Amtsdauer beträgt zwei Jahre. 
Die Revisionsstelle sowie der Suppleant bzw. die Suppleantin sind wiederwählbar. 

2Die Kirchgemeindeversammlung kann jederzeit einzelne oder alle Revisoren abberufen. 
Werden alle Revisoren abberufen, so ist umgehend für eine Neuwahl zu sorgen. 

3Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung und die Jahresrechnung der Kirchgemeinde 
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Sie berichtet der ordentlichen Kirchgemeinde-
versammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und empfiehlt jeweils Genehmigung oder 
Rückweisung der Jahresrechnung. 

4Die Revisionsstelle hat das Recht, jederzeit Einblick in die Rechnungsbücher der Kirch-
gemeinde zu nehmen mit Ausnahme der pfarramtlichen Spendenkasse gemäss kantonal-
rechtlicher Regelung. 
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7. Pfarrkonvent und Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnentreffen 

 

§ 18 

1Dem Pfarrkonvent gehören alle in ein ordentliches Pfarramt gewählten Pfarrer und 
Pfarrerinnen sowie die Pfarrer und Pfarrerinnen im Gemeindedienst an, wie auch die 
sozialdiakonischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sofern ihr Pflichtenheft die ganze 
Münstergemeinde betrifft. Er koordiniert die Aktivitäten in der Gemeinde und fördert die 
Kollegialität und Zusammenarbeit unter seinen Mitgliedern.  

2Er trifft sich monatlich und hält die Ergebnisse der Beratungen in einer Gesprächsnotiz 
fest. Wichtige Entscheidungen werden dem Kirchenvorstand in der darauffolgenden 
Sitzung mitgeteilt. Dieser kann sie noch einmal beraten und hält sie abschliessend in 
seinem Protokoll fest. 

3In der Regel alle zwei Jahre lädt der Kirchenvorstand alle Mitarbeitenden der Kirch-
gemeinde (Pfarrer, Pfarrerinnen, Organisten, diakonische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen, Sekretäre und Sekretärinnen, Sigriste und 
Sigristinnen, Haus- und Verkaufspersonal) zu einem gemeinsamen Treffen ein. Dieses 
bietet Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Informationsaustausch. 

 

8. Arbeitsgruppen 

 

§ 19 

1Die Verteilung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten unter den Pfarrern und 
Pfarrerinnen wird gemäss § 91 der Kirchenverfassung auf Antrag des Kirchenvorstands 
vom Kirchenrat festgelegt. 

2Die Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen können Arbeitsgruppen (auch Arbeits-
kreise genannt) bilden, die sie bei der Gestaltung des Gemeindelebens unterstützen. 

3Die Arbeitsgruppen unterstützen die Gemeindepfarrer oder die Gemeindepfarrerinnen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgabe im Rahmen ihrer Zuständigkeit und werden im Einver-
nehmen mit ihnen und dem Gemeindeteil-Ausschuss aktiv. Die Arbeitsgruppen berichten 
in regelmässigen Abständen ihrem Gemeindeteil-Ausschuss über ihre Aktivitäten.  

 

III. Finanzhaushalt 

 

1. Allgemeines 

 

§ 20 

Für das Rechnungswesen sind die Grundsätze der kantonalkirchlichen Finanzhaushalts-
ordnung massgeblich. Die Rechnungsführung für die Kirchgemeinde obliegt dem Kirchen-
vorstand, insoweit nicht die Kirchenverwaltung damit betraut ist. 

 



 14

2. Budgetplanung 

 

§ 21 

1Der Kirchenvorstand erstellt das jährliche Budget der Kirchgemeinde. Es enthält auf der 
Ausgabenseite die Personalkosten basierend auf den budgetierten Personalstellen gemäss 
dem vom Kirchenrat nach § 47 der Kirchenverfassung erstellten Finanzplan sowie den 
Sachaufwand. Die Einnahmenseite enthält die Finanzierung bestehend aus den von der 
Kantonalkirche zur Verfügung gestellten Mitteln, den Einnahmen aus erbrachten Leistun-
gen, den Entnahmen aus Fisci, Fonds und anderem Vermögen der Kirchgemeinde sowie 
den von Dritten eingehenden oder zugesicherten Mitteln.  

2Das Budget wird der Kirchgemeindeversammlung zur Kenntnis gebracht. Lediglich aus-
serhalb und unabhängig von der für die Kirchgemeinde verbindlichen Finanzplanung vor-
gesehene Ausgaben, welche die Ausgabenkompetenz des Kirchenvorstands überschrei-
ten, bedürfen der Genehmigung durch die Kirchgemeindeversammlung. Die im Budget 
enthaltenen Ausgaben veranlasst der Kirchenvorstand im Übrigen ungeachtet der Höhe 
ihres Betrags. 

3Der Kirchenvorstand sorgt für den Eingang der von Dritten zugesicherten Mittel und 
überweist sie der Kirchenverwaltung gegen deren Rechnungsstellung.  

Dieser Paragraf ersetzt in völlig neuer Fassung den alten § 21. Berücksichtigt 
ist nun das Planungsrecht der neuen Kirchenverfassung (§ 47): Der Finanz-
plan wird vom Kirchenrat in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Gemein-
den erarbeitet und von ihm in eigener Kompetenz beschlossen und nicht mehr 
jährlich von der Synode im Gesetzgebungsverfahren nachgeführt. Er gilt 
gemäss dem hierzu vom Kirchenrat erlassenen Reglement für eine ganze 
Legislatur. Der Kirchgemeinde verbleibt die Aufgabe, den Anteil der Finanzie-
rung, den sie mit Drittmitteln und Entnahmen aus ihrem eigenen Vermögen 
deckt, zu planen. Der Ausgabenteil des Budgets enthält diesen im kantonalen 
Finanzplan bestimmten Teil des Aufwandes der Kirchgemeinde. Das sind im 
Wesentlichen die Personalkosten. Dazu kommen noch wenige Sachkosten, 
welche die Kirchenverwaltung, individualisiert für die einzelnen Gemeindeteile, 
in Rechnung stellt. Die Einnahmenseite stellt dar, wie diese Ausgaben finan-
ziert werden. Neben dem Globalbeitrag der Kantonalkirche sind das haupt-
sächlich die nun immer wichtiger werdenden Drittmittel (gemeindliche Förder-
vereine, Stiftungen, Zuwendungen von Gemeindegliedern neben ihren 
Kirchensteuern etc.). Dieses Budget wird der Kirchgemeindeversammlung zur 
Kenntnis gebracht, aber nicht ihrer Beschlussfassung unterbreitet. Eine Aus-
nahme gilt nur für solche Ausgaben, die sich nicht bereits aus der (vom 
Kirchenrat verfügten) Finanzplanung ergeben, sondern ausserhalb derselben 
anfallen. Wenn solche Ausgaben die Ausgabenkompetenz des Kirchenvor-
stands überschreiten, bedürfen sie der Genehmigung durch die Kirchgemein-
deversammlung, und zwar auch dann, wenn sie aus Drittmitteln finanziert 
werden. Zu denken ist etwa an Aufwand für die Einrichtung oder Ausstattung 
der von den Gemeindeteilen benutzten Räume. Demgegenüber sind alle Aus-
gaben, die sich aus der für die Gemeinde verbindlichen Finanzplanung erge-
ben, "gebundene Ausgaben", d.h. solche, die aufgrund der Rechtslage zwin-
gend getätigt werden müssen. Diese gebundenen Ausgaben müssen aus den 
zur Verfügung stehenden Mitteln ungeachtet der Höhe ihres Betrags, gedeckt 
werden; wenn keine Drittmittel dafür zur Verfügung stehen, notfalls aus dem 
Vermögen der Kirchgemeinde. 
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Die Beziehung der Kirchgemeinde zu den die Drittmittel zusichernden oder 
überweisenden Geldgebern (Fördervereine, Stiftungen etc.) sind privatrech-
tlicher Natur, auch wenn diese zur Münstergemeinde oder einem ihrer 
Gemeindeteile eine enge Beziehung haben. Die Kirchgemeindeordnung kann 
deshalb zu ihrer Organisation (z.B. Zusammensetzung ihrer Organe,  
Budgetierungsprozess im Förderverein oder der Stiftung etc.) keine 
Bestimmungen aufstellen, sondern solche Bestimmungen müssen im 
(autonomen) Statutarrecht dieser Vereine und Stiftungen enthalten sein (vgl. 
etwa die Statuten der Stiftung Münstergemeinde, die genaue Bestimmungen 
zur Zusammensetzung des Stiftungsrats enthält und damit sicherstellt, dass 
die enge Verbindung zwischen Stiftungsrat und Kirchenvorstand funktioniert 
und damit die Stiftung nicht eine von der Kirchgemeinde abgehobene Politik 
verfolgt).    

 

3. Die Ausgabenbefugnisse der einzelnen Organe 

§ 22 

1Der Kirchenvorstand kann ausserhalb des Finanzplans anfallende Ausgaben, die den 
Höchstbetrag von CHF 30'000.– nicht übersteigen, in eigener Kompetenz beschliessen. 
Diesen Betrag übersteigende Ausgaben bedürfen der Genehmigung durch die Kirc-
hgemeindeversammlung. 

2Der im vorangehenden Absatz genannte Höchstbetrag gilt für jede einzelne Ausgabe 
separat. Wird eine bestimmte Sache in mehreren Teilschritten finanziert, so sind die 
entsprechenden Teilzahlungen zusammenzuzählen und als eine einzige Ausgabe 
anzusehen. Bei wiederkehrenden und auf mehrere Jahre verteilten Ausgaben ist die 
Gesamtsumme massgebend; bei Beschlüssen, die für mehr als fünf Jahre gelten, ist die 
Summe der während der ersten fünf Jahre anfallenden Ausgaben massgebend. 

Der in der Kirchenordnung festgelegte Kompetenzbetrag kann gemäss § 87 
lit. c der Kirchenverfassung durch Bestimmung der Kirchgemeindeordnung 
reduziert oder erhöht werden. Vorgeschlagen wird eine Anpassung an die 
Teuerung. Als Ausgaben, für welche diese Kompetenzlimite gilt, gelten nur 
diejenigen Ausgaben, die sich nicht als "gebundene Ausgaben" bereits aus der 
Finanzplanung ergeben (wie hauptsächlich die Personalkosten), sondern nur 
diejenigen, über welche die Gemeinde selbst ausserhalb der Finanzplanung 
befindet, somit in der Regel betriebliche Aufwendungen. Diese erreichen im 
Einzelfall kaum je Beträge über wenige tausend Franken. Denkbar sind aber 
als Ausnahmen beispielsweise Einrichtungen oder bauliche Massnahmen, für 
die die Kantonalkirche nicht aufkommt und die deshalb von der Gemeinde 
finanziert werden müssen. Auch wenn diese dafür Drittmittel einsetzt, muss 
die Ausgabe, wenn sie die Kompetenzgrenze übersteigt, von der Kirch-
gemeindeversammlung beschlossen werden. Solche Massnahmen werden 
dann wohl eher getrennt vom Budget mit einem begründeten Antrag ("Rat-
schlag") des Kirchenvorstands vor die Kirchgemeindeversammlung gebracht. 
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IV. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 

1. Wahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

 

§ 23 

1Die Wahl von Gemeindepfarrern und Gemeindepfarrerinnen erfolgt durch die Kirch-
gemeindeversammlung. Es gelten die Verfahrensvorschriften der Wahl- und Amts-
ordnung. 

2Die Wahl der übrigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfolgt durch den Kirchen-
vorstand. Dieser kann seine Antragsbefugnis (§ 7 Abs. 3 der Personalordnung) nach 
Massgabe des Organisationsreglements an die Gemeindeteil-Ausschüsse delegieren. 

3Die Wahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, welche von einem Dritten (Stiftung, 
Verein etc.) angestellt und von diesem der Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt werden, 
erfolgt gleich wie die Wahl der in einem kirchlichen Arbeitsverhältnis stehenden Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. Im Übrigen sind die Bestimmungen von § 27 dieser Kirchgemein-
deordnung anwendbar. 

 

2. Anstellung und Besoldung 

 

§ 24 

1Die für die Kirchgemeinde tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in der Regel 
Angestellte der Kantonalkirche und werden der Kirchgemeinde von der Kantonalkirche zur 
Verfügung gestellt. In diesen Fällen stellt der Kirchenvorstand dem Kirchenrat Antrag auf 
Anstellung der von ihm gewählten Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen; Anstellung und 
Besoldung richten sich nach den Vorschriften der Personalordnung. 

2In besonderen Fällen kann die Kirchgemeinde selbst als Arbeitgeberin auftreten und 
selbstständig eigenes Personal anstellen. In diesen Fällen ist zwischen der Kirchgemeinde 
und dem betreffenden Mitarbeiter bzw. der betreffenden Mitarbeiterin ein privatrechtli-
cher Arbeitsvertrag abzuschliessen. Es gelten § 3 der Personalordnung und die Richtlinien 
des Kirchenrates; zusätzlich sind im Arbeitsvertrag die auf das Arbeitsverhältnis anwend-
baren Bestimmungen dieser Kirchgemeindeordnung als Vertragsinhalt vorzubehalten. Der 
Kirchenvorstand hat sich vor der Wahl zu vergewissern, dass die Rechte und Pflichten im 
Anstellungsvertrag im Einklang mit dieser Kirchgemeindeordnung geregelt sind. 

3Wird Personal der Kirchgemeinde von Dritten zur Verfügung gestellt, so wird die 
Anstellung und die Regelung der Besoldung durch die betreffende Drittperson vorgenom-
men. Es gilt § 27 dieser Kirchgemeindeordnung. 

 

3. Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengespräche und Unterstellungsverhältnisse 

 

§ 25 

1Der Kirchenvorstand bezeichnet für die sozialdiakonischen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, die Sigriste und Sigristinnen, die Organisten und Organistinnen und alle übrigen in 
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der Kirchgemeinde tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen je eine vorgesetzte Person. 
Er sorgt dafür, dass angemessene Pflichtenhefte erstellt werden, dass regelmässig Mit-
arbeiter- und Mitarbeiterinnengespräche stattfinden, dass die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen in ihrer Arbeit gefördert und unterstützt werden und dass eine zweckmässige Auf-
sicht erfolgt. 

2Im Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengespräch werden jeweils die Ziele und Schwer-
punkte der Arbeit für das kommende Jahr vereinbart. Gleichzeitig wird beurteilt, wieweit 
die im vergangenen Jahr gesteckten Ziele erreicht werden konnten. 

3Die Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengespräche werden protokolliert und das Protokoll 
wird von den Beteiligten unterschrieben. 

4Bei Unstimmigkeiten zwischen einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und der betref-
fenden vorgesetzten Person vermittelt und entscheidet der Kirchenvorstand. 

 

§ 26 

1Jeder Gemeindepfarrer und jede Gemeindepfarrerin berichtet einmal im Jahr dem Kir-
chenvorstand ausführlich über seine Tätigkeit. Dieser Bericht dient der persönlichen 
Standortbestimmung und gibt dem Kirchenvorstand die Möglichkeit, ermutigend und kri-
tisch Stellung zu beziehen und nach Möglichkeit Mitverantwortung zu übernehmen. Im 
Bericht enthalten ist deshalb ein Rückblick auf das vergangene Wirken und ein Ausblick 
auf die vorgesehene zukünftige Ausrichtung der pfarramtlichen Tätigkeit. 

2Die disziplinarrechtliche Aufsicht über die Pfarrer und Pfarrerinnen wird durch den Kir-
chenrat ausgeübt. 

 

4. Privat finanzierte Personalstellen 

 

§ 27 

1Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Privaten angestellt sind und von diesen der 
Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt werden, gelten als offizielle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Kirchgemeinde, wenn der Kirchenvorstand sie gemäss § 23 dieser Kirch-
gemeindeordnung in die vorgesehene Position wählt und sie damit als Mitarbeiter bzw. 
Mitarbeiterinnen der Kirchgemeinde anerkennt. Ferner gelten § 3 der Personalordnung und 
die Richtlinien des Kirchenrates. 

2Eine Wahl und Anerkennung im Sinne des vorstehenden Absatzes kann nur erfolgen, 
wenn die als Arbeitgeberin auftretende Person oder Institution (Stiftung, Verein etc.) der 
Aufsicht oder der Kontrolle des Kirchenvorstandes untersteht, wenn das vereinbarte Gehalt 
den kantonalkirchlichen Lohnansätzen entspricht und wenn im Arbeitsvertrag die An-
wendbarkeit des kantonalkirchlichen Disziplinarrechts sowie die Anwendbarkeit dieser 
Kirchgemeindeordnung ausdrücklich vorgesehen sind. 

3Eine nicht als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Kirchgemeinde anerkannte Person darf in 
der Öffentlichkeit nicht als solche auftreten und darf die Räumlichkeiten der Gemeinde 
nicht ohne entsprechende Bewilligung benützen. Die Entstehung eines falschen Anscheins 
ist zu vermeiden. 
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V. Gebäudeverwaltung 

 

1. Die Benützung der Gebäude 

 

§ 28 

1Die drei Gemeindeteile nutzen je die ihnen zugeteilten der Kirchgemeinde gehörenden 
oder ihr von der Kantonalkirche zur Verfügung gestellten Gebäude. Der Gemeindepfarrer 
oder die Gemeindepfarrerin des betreffenden Gemeindeteils entscheidet über die Benut-
zung der Kirche des Gemeindeteils gemäss § 36 Abs. 3 lit. a der Finanzhaushaltsord-
nung. Die Bestimmungen der Vereinbarung über die Münsterkommission bleiben vorbe-
halten. 

2Gegen die Entscheide der Gemeindeteils-Ausschüsse, der Gemeindepfarrer und Gemein-
depfarrerinnen sowie der Münsterkommission kann beim Kirchenrat Kassationsbeschwer-
de geführt werden (§ 36 Abs. 3 lit. e der Finanzhaushaltsordnung).  

3Die Benützung von Gebäuden und Räumen, die von Privaten zur Verfügung gestellt wer-
den, ist im gleichen Sinn zu regeln, wobei die im Sinne dieser Kirchgemeindeordnung zwi-
schen der Kirchgemeinde und den betreffenden Privaten bestehenden Vereinbarungen zu 
berücksichtigen sind. 

Anpassung der Gesetzesparagrafen an die revidierte Finanzhaushaltsordnung. 

 

2. Die Veränderung des Gebäudebestandes 

 

§ 29 

1Entscheidungen über eine Veränderung des der Kirchgemeinde für ihre Zwecke zur Verfü-
gung stehenden Gebäudebestandes fallen in die Zuständigkeit der Kirchgemeindever-
sammlung. 

2Als Entscheidungen im Sinne des vorangehenden Absatzes gelten insbesondere Be-
schlüsse über die Übernahme oder die Aufgabe von Gebäuden oder grösseren Räumlichkei-
ten, Beschlüsse über die dauerhafte Fremdvermietung von Räumlichkeiten, Beschlüsse 
über wichtige Bauvorhaben sowie entsprechende Anträge an die kantonalkirchlichen Be-
hörden. 

3Bei Gebäuden, die von der Kantonalkirche zur Verfügung gestellt werden, führen solche 
Beschlüsse zu entsprechenden Anträgen an die kantonalkirchlichen Behörden. 

 

3. Privat finanzierte Gebäude und Räume 

 

§ 30 

1Mit privaten Institutionen, welche der Kirchgemeinde Gebäude oder Räume zur Verfügung 
stellen, trifft der Kirchenvorstand im Namen der Kirchgemeinde eine Vereinbarung, in wel-
cher die gegenseitigen Rechte und Pflichten geregelt werden. 
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2In dieser Vereinbarung wird auch festgehalten, wer für die Regelung der Benützung der 
zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten im Sinne von § 28 dieser Kirchgemeindeordnung 
zuständig ist. Dabei ist einerseits den Wünschen der Geldgeber und Geldgeberinnen so weit 
wie möglich nachzukommen und andererseits darauf zu achten, dass die Entscheidung-
sfreiheit der gemeindlichen Organe nicht unangemessen eingeschränkt wird. 

 

VI. Übergangsbestimmungen 

 

§ 31 

1Die Kirchgemeindeordnung tritt mit Genehmigung durch den Kirchenrat rückwirkend auf 
den 21. Mai 2026 in Kraft. 

2Auf denselben Zeitpunkt ist die Kirchgemeindeordnung vom 16. Mai 2016 aufgehoben.  

*** 

 

 

ANHANG  

Räumliche Einteilung der Kirchgemeinde in die drei Gemeindeteile 

 

Der Gemeindeteil Münster: 

Die Grenze des Gemeindeteils Münster verläuft von der Mittleren Rheinbrücke dem linken 
Rheinufer entlang aufwärts bis zur Höhe In der Breite, von dort der Grenze des Gemein-
deteils St. Jakob bis zum Schnittpunkt von Zürcherstrasse und St. Alban-Teich, folgt von 
dort der Grenze zum Gemeindeteil Gellert und der Grenze zum Gemeindeteil St. Jakob 
bis zur Münchensteinerstrasse, durch deren Mitte bis zur Münchensteinerbrücke, folgt 
alsdann dem Nordrand der Bahngrundstücke, zieht sich durch die Mitte des Centralbahn-
platzes, des Aeschengrabens, der Aeschenvorstadt, des Steinenbergs über den Barfüs-
serplatz, folgt von dort an dem unterirdischen Bett des Birsigs bis zum Marktplatz und 
führt durch die Mitte der Eisengasse bis zum Ausgangspunkt. 

 

Der Gemeindeteil St. Jakob: 

Die Grenze des Gemeindeteils St. Jakob wird gebildet durch die Kantonsgrenze von der 
Einmündung der Birs in den Rhein bis zur Münchensteinerstrasse, durch deren Mitte bis 
zum Walkeweg, folgt sodann, jeweils unter Einschluss beider Strassenseiten entlang dem 
Walkeweg, Auf dem Wolf, dem Eidgenossenweg, dem St. Jakobs-Weglein über die St. 
Jakobs-Strasse bis zur Gellertstrasse, weiter in nördlicher Richtung bis zur Autobahn, von 
dort der Autobahn nach Westen folgend bis zum Hardrain, unter Einschluss beider Stras-
senseiten dem Hardrain und dem Neusatzsteg, durch die Mitte des Scherkesselweges bis 
zur Autobahn, dieser nach Norden entlang bis zum St. Alban-Teich, flussaufwärts bis zur 
Mitte des Kastanienwegs, durch die Mitte des Kastanienwegs bis zur Lehenmattstrasse, 
unter Einschluss beider Strassenseiten der Lehenmattstrasse entlang bis zum Schnitt-
punkt von Zürcherstrasse und St. Alban-Teich, durch die Mitte der Zürcherstrasse bis auf 
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die Höhe Farnsburgerstrasse, dann unter Einschluss beider Strassenseiten bis zur In der 
Breite, durch die Mitte der In der Breite bis zum Rhein und von dort an dem linken 
Rheinufer aufwärts bis zur Einmündung der Birs. 

 

Der Gemeindeteil Gellert: 

Die Grenze des Gemeindeteils Gellert verläuft vom Schnittpunkt von Zürcherstrasse und 
St. Alban-Teich der Grenze zum Gemeindeteil St. Jakob bis zur Einmündung des St. 
Jakobs-Wegleins in die St. Jakobs-Strasse, folgt unter Einschluss beider Strassenseiten 
der St. Jakobs-Strasse bis zur Andreas Heusler-Strasse, durch deren Mitte bis zur Engel-
gasse, durch deren Mitte bis auf Höhe Grellingerstrasse, führt unter Einschluss beider 
Strassenseiten durch die Grellingerstrasse bis zur Gellertstrasse, durch deren Mitte bis 
zum Gellertpark und von dort unter Einschluss beider Strassenseiten durch den Gellert-
park und durch das Sägebergweglein 

 


